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 „Verpflichtendes Kindergartenjahr – Nicht für Kinder mit Behinderung“
Mit den Aussendungen 
Von

Diakonie Österreich
Plattform EduCare
Berufsgruppe der Kindergarten- und HortpädagogInnen Wiens
Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation

Katholischer Familienverband
Österr. Blinden- und Sehbehindertenverband
Lebenshilfe Österreich
Kinderfreunde Österreich
Institut für Kinderrechte und Elternbildung
Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs
Stellungnahme des Monitoring-Ausschusses
Lebenshilfe begrüßt Monitoring-Ausschuss-Stellungnahme
Diakonie zur Stellungnahme des Monitoring-Ausschusses
Offener Brief des Österr. Blinden- und Sehbehindertenverbandes
Sowie einem Bericht in der Tageszeitung

„Der Standard“
Samt einer Stellungnahme von Staatssekretärin Marek in der Tageszeitung „Der Standard“

Mit Leserbrief zu diesem Thema

Umfassender Bericht der Tageszeitung „Der Standard“ vom 26.08.2009
Bericht der Tageszeitung „Der Standard“ vom 27.08.2009

Und einer Stellungnahme von Frau Staatsekretärin Marek auf die obigen Aussendungen
Sowie einer darauffolgenden Presse-Aussendung der Lebenshilfe Österreich
Schreiben des Büros Staatssekretärin Marek an den ÖBV und dessen Kommentar dazu

Einem ORF-Bericht über die Problematik

Und den Stellungnahmen der „Behindertensprecher“ der österreichischen Parlamentsparteien,
Abg. z. NR. Mag.a Helene Jarmer, GRÜNE
Abg. z. NR. Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ, samt deren Presseaussendung aufgrund des Statements des Monitoring-Ausschusses
Abg. z. NR. Dr. Franz Huainigg, ÖVP
Abg. z. NR. Ing. Norberg Hofer, FPÖ
Aussendung der Plattform EduCare und Stellungnahmen der Länder: www.plattform-educare.org/Ungleichbehandlung.doc 
Bisher nicht Stellung genommen hat der Behindertensprecher des BZÖ, Abg. z. NR. Sigisbert Dolinschek
Siehe auch:

Details der zugrunde liegenden §15a-Vereinbarung
Details der UN-Konvention
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Details der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen: 
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Verpflichtendes Kindergartenjahr - nicht für Kinder mit Behinderung

Diakonie fordert Rechtsanspruch auf Kindergartenbesuch und Bundesrahmengesetz

Wien (OTS) - "Anstatt bestehende Kindergärten integrativ zu

gestalten, werden Kinder mit Behinderung von der Kindergartenpflicht

befreit", sieht Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich,

die pädagogische Begleitung von Kindern mit Behinderung in Gefahr. 

"Dass hier eine Befreiung der Kindergartenpflicht ausgesprochen wird,

kommt einer Integrationsverweigerung seitens der Bundesregierung

gleich. Daher fordern wir das Gegenteil: Die Verpflichtung der

Bundesregierung, adäquate Kindergärten für alle in Wohnortnähe

anzubieten!"
   Mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 wird der Kindergartenbesuch

für alle Fünfjährigen in Österreich verpflichtend. Ausgeschlossen

werden Kinder mit Behinderung, wenn für sie keine adäquate

Kinderbetreuungseinrichtung in Wohnortnähe zur Verfügung steht. 

"Die Argumentation, dass Eltern eine mögliche Strafe aufgrund

Verletzung der Kindergartenpflicht erspart wird, kann nicht gelten.

Ziel muss es sein, für alle Kinder frühe Förderung zu bieten, um ihre

individuelle Entwicklung bestmöglichst zu fördern", so Chalupka.

Der derzeit noch fehlende Rechtsanspruch auf integrativen

Kindergartenbesuch müsse so schnell wie möglich realisiert werden,

ebenso wie ein bundesweit einheitliches Rahmengesetz für Kindergärten

in ganz Österreich. 

   "Ein solches Rahmengesetz kann eine einheitliche Finanzierung von

Kindergärten schaffen, ebenso wie geregelte Gruppengrößen,

Qualitätsstandards und vieles mehr."
   Die Zahl von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in

Kindergärten wird derzeit nicht erhoben, da seit 2002/03 ein

gesetzlicher Rahmen zur genauen Erfassung fehlt. Daten aus der

älteren Erhebungen zeigen, dass mehr als 12% aller Kinder in

österreichischen Kindergärten sonderpädagogischen Förderbedarf haben.

Dieser bezieht sich auf körperliche Behinderungen,

Sinnesbehinderungen, Lernbehinderungen, Verhaltensauffälligkeiten,

Entwicklungsstörungen oder Mehrfachbehinderungen.

Rückfragehinweis:

   DI Petra Jens / Presse und Öffentlichkeitsarbeit

   Diakonie Österreich

   Tel: 409 80 01-15

   Mobil: 0664 / 82 73 491

   E-Mail: petra.jens@diakonie.at
   Internet: www.diakonie.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

Keine Kindergartenpflicht für Kinder mit Behinderung

Diakonie fordert Rechtsanspruch und einheitliche Gesetze - Engpass in Wien befürchtet

Die Kindergartenpflicht für Fünfjährige, die ab dem kommenden Schuljahr schlagend wird, scheint nicht für jedes Kind zu gelten. Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich, ist alarmiert. Denn für Kinder mit Behinderung gilt diese Pflicht nicht, wenn für sie keine adäquate Betreuungseinrichtung in Wohnortnähe zur Verfügung steht.

„Anstatt bestehende Kindergärten integrativ zu gestalten, werden Kinder mit Behinderung von der Kindergartenpflicht befreit." Das komme einer Integrationsverweigerung der Bundesregierung gleich, sagt Chalupka und fordert die Politik auf, „adäquate Kindergärten für alle in Wohnortnähe anzubieten".

Einheitliches Rahmengesetz gefordert
Derzeit gibt es noch keinen Rechtsanspruch auf einen Bildungsplatz, der gewährleisten würde, dass auch jedes Kind in den Kindergarten gehen kann. Chalupka fordert ein einheitliches Rahmengesetz für Kindergärten, das nicht nur eine einheitliche Finanzierung der Einrichtungen schaffen würde, sondern auch geregelte Gruppengrößen und Qualitätsstandards.

Keine Angabe zu Förderbedarf
Wie viele Kinder sonderpädagogischen Förderbedarf in Kindergärten haben, ist laut Diakonie nicht bekannt, denn die Daten werden nicht erhoben. Aus älteren Erhebungen geht hervor, dass mehr als zwölf Prozent aller Kinder in Österreich diesen Förderbedarf wegen körperlichen, Sinnes-, Lernbehinderungen sowie Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen haben.

Engpass in Wien wegen Gratiskindergarten
Ungefähr 3000 Fünfjährige (3,7 Prozent) sind laut Statistik Austria nicht in institutionellen Bildungseinrichtungen untergebracht, 1300 davon in Wien. Laut Einschätzung der Experten dürfte Wien höchstwahrscheinlich das Bundesland sein, in dem es aufgrund der bundesweiten Einführung des Gratiskindergartens ab September 2009 zur größten Steigerung der Kinderbetreuungsquote kommen wird. Angeblich gibt es in Wien noch keine Engpässe, was Plätze betrifft.

Laut Monika Riha, Geschäftsführerin von Kiwi (Kinder in Wien) und VP-Gemeinderätin fehlen aber 10.000 Plätze. Pro Jahrgang starten in Wien 16.000 Kinder in den Kindergarten. In Wien gilt der Gratiskindergarten ab Herbst für alle Kinder bis zum 6. Lebensjahr. 
(Marijana Miljkovic, derStandard.at, 6. August 2009)

http://derstandard.at/fs/1246543895812/Keine-Kindergartenpflicht-fuer-Kinder-mit-Behinderung 

Schreiben der Plattform EduCare an die „Behindertensprecher“ der Parlamentsparteien

Gesendet: Donnerstag, 06. August 2009 21:32
An: 'franz.huainigg@oevp.at'; 'ulrike.koenigsberger-ludwig@parlament.gv.at'; 'norbert.hofer@fpoe.at'; 'sigisbert.dolinschek@parlament.gv.at'; 'helene.jarmer@gruene.at'
Betreff: Kindergarten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen
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An die Sprecher für Menschen mit besonderen Bedürfnissen der Parlamentsparteien,

    Herrn Abg. z. NR. Dr. Franz Huainigg, ÖVP

    Frau Abg. z. NR. Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ

    Herrn Abg. z. NR. Ing. Norbert Hofer, FPÖ

    Herrn Abg. z. NR. Sigisbert Dolinschek, BZÖ

    Frau Abg. z. NR. Mag.a Helene Jarmer, GRÜNE

Kindergarten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Sehr geehrter Herr Dr. Huainigg!

Sehr geehrte Frau Königsberger-Ludwig!

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Ing. Hofer!

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dolinschek!

Sehr geehrte Frau Abgeordnete Mag.a Jarmer!

  

In einer Presse-Aussendung macht der Direktor der Diakonie Österreich, Pfarrer Mag. Michael Chalupka, darauf aufmerksam, dass „anstatt bestehende Kindergärten integrativ zu gestalten“ Kinder mit besonderen Bedürfnissen von der Kindergartenpflicht befreit werden. 

Pfarrer Mag. Chalupka sieht darin eine „Integrationsverweigerung seitens der Bundesregierung“ und fordert, dass „der derzeit noch fehlende Rechtsanspruch auf integrativen Kindergartenbesuch ebenso schnell wie realisiert werden muss wie ein bundesweit einheitliches Rahmengesetz für Kindergärten in ganz Österreich“. "Ein solches Rahmengesetz kann eine einheitliche Finanzierung von Kindergärten schaffen, ebenso wie geregelte Gruppengrößen, Qualitätsstandards und vieles mehr."

Die  Plattform EduCare als Interessensgemeinschaft aller in der Elementarpädagogik in Österreich tätigen Personen, Institutionen und Trägervereinigungen sowie aller Menschen, die am Fortschritt des Bildungssystems Österreichs Interesse haben, möchte Ihnen diese Gedanken der Diakonie Österreich vorlegen und Sie ersuchen, als Sprecher Ihrer Parteien für die Belange aller Menschen mit besonderen Bedürfnissen dazu Stellung zu nehmen bzw. entsprechende Initiativen im Parlament zu setzen.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Plattform EduCare

Informationsdienst 
Johannes-Maria Lex

Öffentlichkeitsarbeit, Informationsdienst und Mitgliederbetreuung

Schreiben der Plattform EduCare an die für den Kindergarten zuständigen Regierungsmitglieder
Gesendet: Samstag, 08. August 2009 23:33
An: 'Frau Bundesministerin Dr. Claudia Schmied'; 'Frau Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek'; 'Frau Staatssekretärin Christine Marek'; 'Herrn Bundesminister Dr. Johannes Hahn'
Betreff: Kindergarten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen
Wichtigkeit: Hoch
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Herrn Bundesminister Dr. Johannes Hahn, ÖVP

Frau Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ

Frau Staatssekretärin Christine Marek, ÖVP

Frau Bundesministerin Dr.in Claudia Schmied, SPÖ

 
 

Kindergarten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Dr. Hahn!

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Heinisch-Hosek!

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Marek!

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Dr.in Schmied!

 
   
In einer Presse-Aussendung macht der Direktor der Diakonie Österreich, Pfarrer Mag. Michael Chalupka, darauf aufmerksam, dass „anstatt bestehende Kindergärten integrativ zu gestalten“ Kinder mit besonderen Bedürfnissen von der Kindergartenpflicht befreit werden. 

Pfarrer Mag. Chalupka sieht darin eine „Integrationsverweigerung seitens der Bundesregierung“ und fordert, dass „der derzeit noch fehlende Rechtsanspruch auf integrativen Kindergartenbesuch ebenso schnell wie realisiert werden muss wie ein bundesweit einheitliches Rahmengesetz für Kindergärten in ganz Österreich“. "Ein solches Rahmengesetz kann eine einheitliche Finanzierung von Kindergärten schaffen, ebenso wie geregelte Gruppengrößen, Qualitätsstandards und vieles mehr."

Die  Plattform EduCare als Interessensgemeinschaft aller in der Elementarpädagogik in Österreich tätigen Personen, Institutionen und Trägervereinigungen sowie aller Menschen, die am Fortschritt des Bildungssystems Österreichs Interesse haben, möchte Ihnen diese Gedanken der Diakonie Österreich vorlegen und Sie , als für die Belange der Kinderbetreuungs- und -bildungseinrichtungen verhandelnden MinisterInnen ersuchen, dazu Stellung zu nehmen bzw. entsprechende Initiativen in Regierung und Parlament zu setzen.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Plattform EduCare

Informationsdienst 
Johannes-Maria Lex

Öffentlichkeitsarbeit, Informationsdienst und Mitgliederbetreuung 
Jarmer/Grüne: Kinder mit Behinderung nicht vom Kindergartenbesuch ausschließen 
Utl.: Integration vom Kindergarten bis zur Universität ist ein

      Menschenrecht =

   Wien (OTS) - "Kinder mit Behinderung einfach vom

Kindergartenbesuch auszuschließen ist in höchstem Maße

diskriminierend, sie haben ein Recht auf Kontakt mit anderen

Kindern", kritisiert Helene Jarmer, Behindertensprecherin der Grünen,

dass das verpflichtende Kindergartenjahr für alle Fünfjährigen, das

ab Herbst 2009/2010 in Kraft tritt, nicht für alle Kinder gilt. 

In der diesbezüglich beschlossenen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG

werden Kinder mit Behinderungen oder mit besonderem

sonderpädagogischen Förderbedarf vom Kindergartenbesuch befreit, wenn

sich keine geeignete Einrichtung in der Nähe des Wohnortes befindet.

"Wenn es nicht genügend geeignete Kindergärten und zuwenig Personal

gibt, dann besteht hier dringender Verbesserungsbedarf", so Jarmer,

die eine parlamentarische Anfrage zu diesem Thema ankündigt.

Wichtige Voraussetzungen für Integration sind verbesserte Aus- und

Weiterbildung der KindergartenpädagogInnen, Individualförderung,

sprachliche Förderung und mehrsprachige Förderung (Gebärdensprache)

sowie eine barrierefreie Ausstattung der Kindergärten. "Integration

ist sowohl für behinderte als auch für nichtbehinderte Kinder

pädagogisch wertvoll. Nichtbehinderte Kinder lernen spielerisch den

Umgang mit behinderten Kindern und damit Toleranz und Sensibilität",

so Jarmer.

Rückfragehinweis:

   Die Grünen, Tel.: +43-1 40110-6697, presse@gruene.at 
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0072    2009-08-10/12:25
Schreiben der Berufsgruppe von Kindergarten- und HortpädagogInnen Wiens 


Gesendet: Montag, 10. August 2009 13:04
An: Die KoordinatorInnen der Plattform EduCare; helene.jarmer@gruene.at; sigisbert.dolinschek@parlament.gv.at; norbert.hofer@fpoe.at; ulrike.koenigsberger-ludwig@parlament.gv.at; franz.huainigg@oevp.at

Betreff: Verpflichtendes Kindergartenjahr: nicht für Kinder mit Behinderung!?

Sehr geehrter Herr Dr. Huainigg! Sehr geehrte Frau Königsberger-Ludwig!  Sehr geehrter Herr Abgeordneter Ing. Hofer!  Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dolinschek!  Sehr geehrte Frau Abgeordnete Mag.a Jarmer!
In einer Presse-Aussendung macht der Direktor der Diakonie Österreich, Pfarrer Mag. Michael Chalupka, darauf aufmerksam, dass „anstatt bestehende Kindergärten integrativ zu gestalten“ Kinder mit besonderen Bedürfnissen von der Kindergartenpflicht befreit werden. 
Pfarrer Mag. Chalupka sieht darin eine „Integrationsverweigerung seitens der Bundesregierung“ und fordert, dass „der derzeit noch fehlende Rechtsanspruch auf integrativen Kindergartenbesuch ebenso schnell wie realisiert werden muss wie ein bundesweit einheitliches Rahmengesetz für Kindergärten in ganz Österreich“. "Ein solches Rahmengesetz kann eine einheitliche Finanzierung von Kindergärten schaffen, ebenso wie geregelte Gruppengrößen, Qualitätsstandards und vieles mehr."
Die Mitglieder des ÖDKH-Österreichischer Dachverband der Berufsgruppen der Kindergarten- und HortpädagogInnen - engagieren sich für -schon zu- lange notwendige Reformen im elementaren und außerschulischen Bildungsbereich. Das betrifft die Bedingungen, die Kindergarten- und HortpädagogInnen brauchen, um für ALLE Kinder beste Entwicklungs-- und Förderbedingungen in Krippen, Kindergärten und Horten zu schaffen.

Integration und Inklusion sind Bestandteil der täglichen pädagogischen Arbeit.
PädagogInnen bilden sich weiter, absolvieren sonderpädagogische Ausbildungen, kämpfen für kindgemäße Rahmenbedingungen damit sie diesen verantwortungsvollen Beruf ausüben können. Für eine Gesellschaft, die bildungsnah, sozial und tolerant ist. Für Menschen mit und ohne Behinderung.
Nun besteht die Gefahr, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen - geschichtlich gesehen wieder einmal - schlechter versorgt werden sollen.

Kindergarten- und HortpädagogInnen wissen, dass JEDES Kind besondere Bedürfnisse hat - manche länger, manche kürzer, je nach Entwicklungspotential!
Daher ist kein Unterschied zwischen Kindern zu machen. Chancengleichheit beginnt schon lange vor der Schule - ab der Geburt! Die Möglichkeiten müssen von PolitikerInnen zur Verfügung gestellt werden.

Ich ersuche Sie, als SprecherInnen Ihrer Parteien für die Belange aller Menschen mit besonderen Bedürfnissen dazu Stellung zu nehmen bzw. entsprechende Initiativen im Parlament zu setzen.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Raphaela Keller

Vorsitzende der BKHW - Berufsgruppe von Kindergarten- und HortpädagogInnen Wiens
Stv. Vorsitzende des ÖDKH - Österreichischer Dachverband der Berufsgruppen der Kindergarten- und HortpädagogInnen
Plattform EduCare Steuerteam
1160 Wien, Thaliastraße 130/12
0699 19 22 05 03

office@bkhw.at
www.bkhw.at
Antwort von Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ 
[mailto:ulrike.koenigsberger_ludwig@comteam.at] 
Gesendet: Dienstag, 11. August 2009 12:37
An: 'INFORMATIONSDIENST DER PLATTFORM EDUCARE'; petra.jens@diakonie.at
Betreff: AW: Keine Kindergartenpflicht für Kinder mit Behinderung - mit Möglichkeit zur eigenen Stellungnahme mittels E-Mail

Sehr geehrte Mitglieder der Plattform Educare!

Sehr geehrte Frau Jens!

Zu Ihren Aussendungen betreffend der fehlenden Kindergartenpflicht für Kinder mit Behinderungen kann ich Ihnen mitteilen, dass ich am Donnerstag mit Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek diesbezüglich ein Gespräch führen werde. Vorab erlaube ich mir ein paar Gedanken meinerseits zu übermitteln und ich freue mich auch über Antwort Ihrerseits. 

Gerne werde ich Sie auch über den Verlauf des Gespräches mit Frau Ministerin Heinisch-Hosek informieren. 

Die Frühförderung von Kindern mit Behinderungen/Beeinträchtigungen ist uns seitens der SPÖ ein großes Anliegen - wie überhaupt die Schaffung von Chancengleichheit im Bildungsbereich ein zentrales Thema der Sozialdemokratie ist. Das neue Kindergartengesetz, mit welchem das verpflichtende Kindergartenjahr eingeführt wird, ist ein weiterer Mosaikstein bei diesen Bemühungen. 

Mit dem neuen Kindergartengesetz sollen Kinder mit Beeinträchtigungen keineswegs vom Kindergartenbesuch ausgeschlossen werden - das ist nicht im Sinne des Gesetzgebers! Natürlich steht allen Kindern die frühe Förderung und die kostenlose Inanspruchnahme des Kindergartens zu Verfügung. Die Regelungen in der 15a Vereinbarung besagt lediglich, dass  es Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen freisteht, ob sie ihren Kindern den Besuch des Kindergartens zumuten wollen oder nicht! (Auszug aus der 15a Vereinbarung: Kinder, die vorzeitig die Schule besuchen sowie jene Kinder, denen auf Grund einer Behinderung oder aus medizinischen Gründen bzw. auf Grund eines besonderen sonderpädagogischen Förderbedarfes oder auf Grund der Entfernung bzw. schwieriger Wegverhältnisse zwischen Wohnort und nächstgelegener geeigneter institutioneller Kinderbetreuungseinrichtung der Besuch nicht zugemutet werden kann)

Hierbei steht die Freiwilligkeit im Vordergrund und nicht die Verpflichtung, deshalb bitte ich Sie, diese Regelung nicht als Ausschluss von Kindern und als Integrationsverweigerung der Bundesregierung zu sehen. Selbstverständlich wird es das Angebot der "Integrationskindergärten" auch in Zukunft geben und es ist in unser aller Interesse, dass das Angebot auch tatsächlich vorhanden ist. Der Ausbau von Integrationskindergärten ist daher ohne Zweifel voranzutreiben. Ob dies lediglich durch einen Rechtsanspruch auf "Integrativen Kindergartenbesuch" und einer Verpflichtung des Kindergartenbesuches zu erreichen ist, oder ob es dabei auch andere Wege gibt, gilt es zu diskutieren. Ich werde diesen Punkt auch bei Frau Bundesministerin Heinisch-Hosek zur Sprache bringen, da es natürlich wichtig ist, dass auch in Zukunft Kindergartenplätze für Kinder mit Behinderungen in ausreichendem Maße und in guter Qualität angeboten werden. Die Vereinbarung soll nicht zur Hürde beim Besuch des Kindergartens werden, sondern soll Eltern von Kindern mit Behinderungen entlasten. 

Die Förderung von Kindern (und auch Erwachsenen) mit Behinderungen ist mir ein großes Anliegen und ich freue mich daher über einen Austausch und Anregungen, da ich überzeugt bin, dass nur durch das Zusammenwirken vieler AkteurInnen (Menschen mit Behinderungen, Behindertenorganisationen, Bildungseinrichtungen, NGOs, Politik, …) das Ziel der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen tatsächlich erreicht werden kann. 

Mit lieben Grüßen

Ulrike Königsberger-Ludwig 

Abg. zum Nationalrat 

0 676/358 54 02 

----------------------------------

meine Mitarbeiterinnen

Renate Lang (Amstetten) - 0 74 72/62 181-6

Mag.a Gabriele Boleloucky-Bolen (Wien) - 01/401 10-3685

ÖAR: Verpflichtendes Kindergartenjahr: Ausgenommen sind Kinder mit Behinderungen!

UN-Menschenrechtskonvention schreibt allerdings Verpflichtung zur "Gewährleistung voller Partizipation und Integration" vor
Bereits mit Beginn des kommenden Schuljahres wird der Kindergartenbesuch für alle Fünfjährigen in Österreich verpflichtend. Wenn Kindern mit Behinderung der Besuch aufgrund ihrer Behinderung nicht zugemutet werden kann oder keine adäquate Kinderbetreuungseinrichtung in Wohnortnähe zur Verfügung steht, so die Gesetzesterminologie, dann sind diese vom Kindergartenbesuch ausgenommen. Damit verstößt Österreich eindeutig gegen die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BGBl III 155/2008). 

Österreich hat diese Konvention als einer der ersten Staaten ratifiziert. Mit der Konvention ist das Ziel formuliert, die "volle Partizipation und Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf Basis der Menschenrechte in der österreichischen Gesellschaft" zu gewährleisten. 

Gemäß Artikel 4 Abs. 3 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat sich die Republik Österreich verpflichtet, bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften, die Menschen mit Behinderungen betreffen, mit diesen und den sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen zu führen und diese aktiv einzubeziehen. Im Zuge der Erstellung der 15a B-VG Vereinbarung über die Einführung der halbtägigen kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in institutionellen Kindereinrichtungen fand keine Konsultation mit den österreichischen Vertretungsorganisationen statt. 

Da es sich bei Artikel 4 um "allgemeine Verpflichtungen" und damit der Natur nach um ein unumgängliches und jedenfalls zu erfüllendes Menschenrecht auf Partizipation handelt, ist das Fehlen der Konsultationen bei der Erstellung dieser 15a B-VG Vereinbarung eine Verletzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die Republik Österreich; insbesondere durch die Regierung und das Parlament. 

"Die Zeiten, in denen vordergründig wohlmeinend argumentiert wurde, dass man Kindern mit Behinderung "das ja nicht antun" müsse und ihnen "Gutes" tut, indem man Sie aufgrund ihrer Behinderung vom Bildungssystem ausschließt, sollten eigentlich schon lange der Vergangenheit angehören", argumentiert Eduard Riha, Generalsekretär der ÖAR, "wirklich verantwortungsvolle Bildungs- und Familienpolitiker müssen längst schon erkannt haben, dass nur die volle Teilhabe an der Gesellschaft die einzig adäquate Maßnahme für behinderte Kinder ist!" 

http://www.oear.or.at/aktuelles/presse/2008/verpflichtendes-kindergartenjahr-ausgenommen-sind-kinder-mit-behinderungen/
( Siehe UN-Konvention http://www.bizeps.or.at/links.php?nr=135 

http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=10013 

Auch Kinder mit Behinderung haben Recht auf Kindergartenplatz - Katholischer Familienverband und Diakonie fordern von Politik Sicherstellung eines integrativen Kindergartenplatzes statt Befreiung von der Kindergartenpflicht



Wien, 12.08.2009 (KAP) Kinder mit Behinderung sollen einen Rechtsanspruch auf einen integrativen Kindergartenplatz bekommen. Das fordern der Katholische Familienverband Österreichs (KFÖ) und die evangelische Diakonie im Hinblick auf die Umsetzung des verpflichtenden Kindergartenjahres ab Herbst 2010 für alle Fünfjährigen. Laut derzeitiger Rechtslage sind Kinder mit Behinderungen vom verpflichtenden Besuch eines Kindergartens ausgenommen, wenn keine geeignete Kinderbetreuungseinrichtung mit entsprechender Förderung in Wohnortnähe vorhanden ist. 

"Gerade Familien mit Kindern mit Behinderungen haben einen besonderen Bedarf an Unterstützung bei der Betreuung und Förderung ihrer Kinder", so KFÖ-Präsident Clemens Steindl in einer Presseaussendung am Mittwoch. Die Politik gehe hier "den bequemeren Weg" und müsse umdenken, fordert Steindl. Es gelte, "Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen besonders zu unterstützen und ihnen die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, indem entsprechende Kinderbetreuungseinrichtungen geschaffen werden." 

Als "Integrationsverweigerung seitens der Bundesregierung" bezeichnet Diakonie-Direktor Michael Chalupka die Befreiung von der Kindergartenpflicht für Kinder mit Behinderungen. Anstelle einer Befreiung fordert die Diakonie "die Verpflichtung der Bundesregierung, adäquate Kindergärten für alle in Wohnortnähe anzubieten."

Sowohl KFÖ als auch Diakonie fordern zudem ein bundesweit einheitliches Rahmengesetz für Kinderbetreuungseinrichtungen, in dem regionale Gegebenheiten wie etwa Richtlinien für Öffnungszeiten und Elternbeiträge sowie Gruppengrößen und Personalschlüssel berücksichtigt werden. Damit könne die generelle Versorgungssituation mit Betreuungseinrichtungen sowie deren Qualität sichergestellt werden. 

Ab Herbst 2010 gilt für alle Fünfjährigen "im Ausmaß von mindestens 16 bis 20 Stunden an mindestens vier Tagen pro Woche" ein verpflichtender Kindergartenbesuch, wie es im entsprechenden Parlamentsbeschluss heißt.

Mag. Christina Luef
Katholischer Familienverband Österreichs
Generalsekretärin
Spiegelgasse 3/9
A-1010 Wien
Tel.:01/51552/3291
Fax:01/51552/3699
Mobil: +43-664-885 22 620
E-Mail: luef@familie.at
www.familie.at
http://www.kathweb.at/content/site/nachrichten/database/27560.html 

Antwort von Dr. Franz Huainigg, ÖVP 

[mailto:franzhuainigg@a1.net] 
Gesendet: Mittwoch, 12. August 2009 17:20
An: 'INFORMATIONSDIENST DER PLATTFORM EDUCARE'
Betreff: Stellungnahme ÖVP-Behindertensprecher
Sehr geehrte Damen und Heeren,

ich möchte Ihnen nachfolgend meine Stellungnahme zur Kindergartenbetreuung für behinderte Kinder zukommen lassen:

Integration im Kindergarten ist für behinderte Kinder besonders wichtig!

Die Verpflichtung des Kindergartenbesuches muss alle gleichermaßen Kinder umfassen und gerade für behinderte Kinder ist das normale Aufwachsen mit nichtbehinderten Kindern äußerst wichtig. Hier wird die Basis für die Integration in die Schul- und später in die Arbeitswelt gelegt. Davon profitieren die behinderten genauso wie die nichtbehinderten Kinder. 

Nicht zu vergessen ist die Situation von Eltern behinderter Kinder. Für sie ist die Betreuung im Kindergarten eine sehr wichtige Entlastung. Damit wird der natürliche Loslösungsprozess von zu Hause gefördert und vor allem den Müttern ein erster beruflicher Einstieg erleichtert. 

Während des Kindergartenjahres kann mit Hilfe der PädagogInnen auch besser der tatsächliche sonderpädagogische Förderbedarf für die Schule sichergestellt werden. Man kennt das Kind, lernt seine Schwächen aber auch seine Fähigkeiten kennen, was den Schuleintritt wesentlich erleichtert. 

Daher werde ich mich für eine Änderung der Regierungsvorlage einsetzen.

Dr. Franz-Joseph Huainigg

ÖVP Sprecher für Menschen mit Behinderung 

BLINDEN- UND SEHBEHINDERTENVERBAND

Selbsthilfeorganisation blinder und sehbehinderter Menschen

Austrian Association of the Blind and Visually Impaired
Presseinformation von ÖBSV-Präsidenten Höllerer vom  7. Oktober 2009: Blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder haben einen Anspruch auf einen integrativen Kindergartenplatz

Utl.: ÖBSV-Präsident Höllerer: „Ausnahme vom verpflichtenden Kindergartenjahr für Fünfjährige ist diskriminierend!“

WIEN (OTS) – „Sind blinde und sehbehinderte Kinder Menschen zweiter Klasse?“, fragt sich ÖBSV-Präsident Mag. Gerhard Höllerer angesichts der diskriminierenden Artikel 15a-Vereinbarung des Bundesverfassungsgesetzes, nach der behinderte Kinder vom verpflichtenden Kindergartenjahr für Fünfjährige ab dem Herbst 2009 ausgenommen sind. Der Präsident des Österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (ÖBSV) fordert: „Für jedes blinde und hochgradig sehbehinderte Kind muss ein barrierefreier integrativer Kindergarten in zumutbarer Nähe zum Wohnort vorhanden sein. Einschließlich der fachgerechten Betreuung von Pädagoginnen und Pädagogen, die eigens für diese Sinnesbehinderung ausgebildet sind.“

Die Regelung, blinde und stark sehbeeinträchtigte Kinder vom verpflichtenden Kindergartenjahr auszuschließen, verstoße klar gegen Artikel 7 der von Österreich ratifizierten „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“. Im besagten Artikel über „Kinder mit Behinderungen“ verpflichtet sich Österreich, „dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können“. Der Jurist Höllerer: „Eine Trennung in sehende und blinde Kinder, wie sie bei der Regelung über das verpflichtende Kindergartenjahr vorgesehen ist, verstößt damit klar gegen die UN-Konvention und ist diskriminierend.

Gerade für blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder sei es besonders wichtig, möglichst früh regelmäßigen Kontakt zu sehenden Gleichaltrigen und deren Spiel- und Lernwelten zu bekommen. Dadurch werde ihre Sinnesbehinderung gemildert, etwaigen Entwicklungsverzögerungen entgegengesteuert und insgesamt ein lebenswerter Alltag ermöglicht. Höllerer: „Umgekehrt werden dadurch sehende Kinder im Umgang mit blinden oder stark sehbeeinträchtigten Spielgefährtinnen und –Gefährten sensibilisiert, lernen deren Bedürfnisse kennen und pflegen dadurch auch im späteren Leben einen umkomplizierten und toleranten Umgang mit behinderten Menschen.“ Auch für die Eltern von blinden bzw. hochgradig sehbeeinträchtigten Kindern sei das verpflichtende Kindergartenjahr eine unverzichtbare Entlastung im Hinblick auf die berufliche Wiedereingliederung.

Abschließend fordert der ÖBSV-Präsident, der gleichzeitig Vizepräsident der ÖAR (Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, Dachorganisation für 78 Behindertenverbände) ist, einen generellen Rechtsanspruch von behinderten Kindern auf einen integrativen Kindergartenbesuch. Höllerer: „Den Eltern muss es jedoch im Sinne des selbstbestimmten Lebens ihrer Kinder freigestellt bleiben, ob sie diese einem integrativen Kindergarten oder einer Sonderkindergartengruppe anvertrauen.“ (Schluss)
Rückfragehinweis: 
Mag. Raimund Lunzer, PR-Referent

Österreichischer Blinden- und Sehbehindertenverband (ÖBSV)

Tel. 0664 / 140 11 77

pr@blindenverband.at
www.blindenverband.at
Lebenshilfe fordert Recht auf Kindergartenbesuch für Kinder mit Behinderungen 
	2009/08/17 12:24
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Pressemeldung von: Lebenshilfe Österreich

Klare Verletzung der Menschenrechte durch Regelung in der §15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern in Österreich. Umsetzung der UN-Konvention muss endlich ernst genommen werden. 

Die Regierung hat ein Gesetz über ein verpflichtendes Kindergartenjahr für alle Fünfjährigen verabschiedet ohne die führenden Interessenvertretungen mit einzubeziehen. Das Resultat: Kinder mit Behinderung sind von der Regelung ausgenommen - eine klare Verletzung der Menschenrechte. 

„Die Regierung hat noch nicht gelernt, den verpflichtenden Charakter der UN-Konvention ernst zu

nehmen. Auf der einen Seite ratifiziert das Parlament die UN-Konvention und auf der anderen Seite setzt sich die Bundesregierung mit dieser neuen Regelung über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hinweg. Diese Situation ist untragbar!“, so Lebenshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Germain Weber. 

„Die Tür zum Kindergarten muss für alle Eltern mit behinderten Kindern offen stehen“, fordert Weber. Die Lebenshilfe Österreich appelliert an alle Bildungs- und BehindertensprecherInnen, eine Reparatur des Gesetzes zu beantragen und den diskriminierenden Passus zu entschärfen. Weber: „Wir fordern einen klaren Rechtsanspruch auf ein verpflichtendes Kindergartenjahr im Sinne eines Bundesrahmengesetzes.“ 

Verletzung der Menschenrechte 

Als Kontrollorgan der UN-Konvention wird der Monitoringausschuss, in dem auch eine Vertreterin der Lebenshilfe Österreich sitzt, eine Stellungnahme dazu ausarbeiten. 

Interessenvertretungen wie die Lebenshilfe Österreich fühlen sich vom Gesetzgeber überrumpelt und orten eine Verletzung der Menschenrechte. Dass Kinder aufgrund einer Behinderung, aus medizinischen Gründen oder aufgrund eines besonderen sonderpädagogischen Förderbedarfs von der Besuchspflicht ausgenommen sind, steht im Widerspruch zur UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ein zentraler Grundsatz des Dokumentes ist die integrative Bildung für alle. Artikel 7 der UN-Konvention setzt noch mit der Regelung nach, dass „Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können.“ Österreich hat im Jahr 2008 die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert. 

Lebenshilfe Österreich 
Förstergasse 6, 1020 Wien 
Tel.: +43 (0)1 812 26 42 
Fax: +43 (0)1 812 26 42-85 
http://www.lebenshilfe.at/
E-Mail: schrammel@lebenshilfe.at 




Antwort des Behindertensprechers der FPÖ, Ing. Norbert Hofer [mailto:norbert.hofer@fpoe.at] 


Gesendet: Sonntag, 16. August 2009 19:28
An: informationsdienst@plattform-educare.org
Cc: Anneliese.Kitzmueller@fpoe.at
Betreff: AW: Keine Kindergartenpflicht für Kinder mit Behinderung - Rechtsanspruch und einheitliche Gesetze gefordert!

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich habe mich mit meiner Fraktion im Parlament gegen die Kindergartenpflicht stark gemacht. Es entspricht unserer Gesinnung, Zwang nur dort vorzunehmen, wo er nicht zu vermeiden ist.

Dass aber nun behinderte Kinder als "Sonderfälle" von einer Regelung für alle Kinder ausgenommen werden ist ein Fall von Ungleichbehandlung, der nicht befürwortet werden kann. Ich bedanke mich daher für Ihre Initiative.

Mit besten Grüßen

Norbert Hofer

www.norberthofer.at
www.youtube.com/norberthofer
Lebenshilfe kritisiert Ungleichbehandlungen - Familienstaatssekretärin Marek weist Kritik zurück: Alle von Besuchspflicht erfasst. 

Wien - Die Lebenshilfe kritisiert die in der 15a-Vereinbarung mit den Ländern vorgesehene Regelung, wonach es beim verpflichtenden Kindergartenbesuch Ausnahmen gibt - u.a. für Kinder mit Behinderungen. Lebenshilfe-Präsident Germain Weber sprach laut Aussendung von einer "untragbaren" Situation. Die zuständige Familienstaatssekretärin Christine Marek (ÖVP) wies die Vorwürfe gegenüber der APA zurück: Alle wären von der Besuchspflicht erfasst, Ausnahmen müsse es geben. 
"Ich finde es nicht nur unfair, sondern auch falsch", so Marek zu den Vorwürfen. Es stimme nicht, dass behinderte Kinder von der Besuchspflicht ausgenommen seien. Denn grundsätzlich seien alle fünfjährigen Kinder von der Besuchspflicht erfasst. Nur in jenen Fällen, wo ein Besuch unzumutbar ist - weil beispielsweise die Räumlichkeiten oder die Betreuungsmöglichkeiten noch nicht vorhanden sind, "dort kann eine Ausnahme gemacht werden". Marek verwies darauf, dass in der 15a-Vereinbarung mit den Ländern explizit erwähnt werde, dass Bundesmittel dafür genützt werden sollen, um Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen. 
Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz sei jedenfalls für alle fünfjährigen Kinder gegeben. Bezüglich der Ausnahmen verwies Marek auf Kinder am Bergbauernhof, wo ein Besuch "mit so hohem Aufwand verbunden ist, dass dieser nicht zumutbar ist". Die Ausnahmen müsse es auch geben, "weil sonst wäre es völlig absurd". Es gebe ja auch Ausnahmen bei der Schulpflicht - etwa für häuslichen Unterricht. (APA)
http://derstandard.at/fs/1250003649652/Gratis-Kindergarten-Lebenshilfe-kritisiert-Ungleichbehandlungen
Leserbrief zu: Gratis-Kindergarten - Lebenshilfe kritisiert Ungleichbehandlungen - 17. August 2009, 16:04 - Familienstaatssekretärin Marek weist Kritik zurück: Alle von Besuchspflicht erfasst 

Ich begrüße die „§15-a-Vereinbarung über die Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen“ als wichtigen und großen (ersten) Schritt zur Verbesserung des Elementarbildungswesens Österreichs! 
Mit großer Sorge entnehme ich aber nunmehr den Aussendungen verschiedener Organisationen, dass laut derzeitiger Rechtslage Kinder mit Behinderungen vom verpflichtenden Besuch eines Kindergartens ausgenommen sind, wenn keine geeignete Kinderbetreuungseinrichtung mit entsprechender Förderung in Wohnortnähe vorhanden ist.

Der Direktor der Diakonie Österreich, Pfarrer Mag. Michael Chalupka, macht darauf aufmerksam, dass „anstatt bestehende Kindergärten integrativ zu gestalten“ Kinder mit besonderen Bedürfnissen von der Kindergartenpflicht befreit werden.  Die Diakonie sieht darin eine „Integrationsverweigerung seitens der Bundesregierung“ und fordert, dass „der derzeit noch fehlende Rechtsanspruch auf integrativen Kindergartenbesuch ebenso schnell wie realisiert werden muss wie ein bundesweit einheitliches Rahmengesetz für Kindergärten in ganz Österreich“. "Ein solches Rahmengesetz kann eine einheitliche Finanzierung von Kindergärten schaffen, ebenso wie geregelte Gruppengrößen, Qualitätsstandards und vieles mehr."
Seitens des Vereins BIZEPS wird ergänzt, dass Österreich mit der inkriminierten Regelegung eindeutig gegen die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BGBl III 155/2008) verstößt. 
Österreich hat diese Konvention als einer der ersten Staaten ratifiziert. Mit der Konvention ist das Ziel formuliert, die "volle Partizipation und Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf Basis der Menschenrechte in der österreichischen Gesellschaft" zu gewährleisten: Gemäß Artikel 4 Abs. 3 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat sich die Republik Österreich verpflichtet, bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften, die Menschen mit Behinderungen betreffen, mit diesen und den sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen zu führen und diese aktiv einzubeziehen. Im Zuge der Erstellung der 15a B-VG Vereinbarung über die Einführung der halbtägigen kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in institutionellen Kindereinrichtungen fand keine Konsultation mit den österreichischen Vertretungsorganisationen statt. Da es sich bei Artikel 4 um "allgemeine Verpflichtungen" und damit der Natur nach um ein unumgängliches und jedenfalls zu erfüllendes Menschenrecht auf Partizipation handelt, ist das Fehlen der Konsultationen bei der Erstellung dieser 15a B-VG Vereinbarung eine Verletzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die Republik Österreich; insbesondere durch die Regierung und das Parlament. 

"Die Zeiten, in denen vordergründig wohlmeinend argumentiert wurde, dass man Kindern mit Behinderung "das ja nicht antun" müsse und ihnen "Gutes" tut, indem man Sie aufgrund ihrer Behinderung vom Bildungssystem ausschließt, sollten eigentlich schon lange der Vergangenheit angehören", argumentiert dazu Eduard Riha, Generalsekretär der ÖAR, "wirklich verantwortungsvolle Bildungs- und Familienpolitiker müssen längst schon erkannt haben, dass nur die volle Teilhabe an der Gesellschaft die einzig adäquate Maßnahme für behinderte Kinder ist!"
Kinder mit Behinderung sollen einen Rechtsanspruch auf einen integrativen Kindergartenplatz bekommen, fordern der Katholische Familienverband Österreichs (KFÖ) und die evangelische Diakonie im Hinblick auf die Umsetzung des verpflichtenden Kindergartenjahres ab Herbst 2010 für alle Fünfjährigen. 
"Gerade Familien mit Kindern mit Behinderungen haben einen besonderen Bedarf an Unterstützung bei der Betreuung und Förderung ihrer Kinder", bekräftigt KFÖ-Präsident Clemens Steindl in einer Presseaussendung und stellt fest, dass die Politik hier "den bequemeren Weg" gehe und umdenken müsse. Es gelte, "Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen besonders zu unterstützen und ihnen die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, indem entsprechende Kinderbetreuungseinrichtungen geschaffen werden." 
Auch der Präsident des Österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (ÖBSV), Mag. Gerhard Höllerer, fordert: „Für jedes blinde und hochgradig sehbehinderte Kind muss ein barrierefreier integrativer Kindergarten in zumutbarer Nähe zum Wohnort vorhanden sein: einschließlich der fachgerechten Betreuung von Pädagoginnen und Pädagogen, die eigens für diese Sinnesbehinderung ausgebildet sind.“
Wie die bereits genannten Organisation fordert auch der ÖBSV-Präsident, der gleichzeitig Vizepräsident der ÖAR (Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, Dachorganisation für 78 Behindertenverbände) ist, einen generellen Rechtsanspruch von behinderten Kindern auf einen integrativen Kindergartenbesuch. „Den Eltern muss es jedoch im Sinne des selbstbestimmten Lebens ihrer Kinder freigestellt bleiben, ob sie diese einem integrativen Kindergarten oder einer Sonderkindergartengruppe anvertrauen.“

Interessenvertretungen wie die Lebenshilfe Österreich fühlen sich vom Gesetzgeber überrumpelt: dass Kinder aufgrund einer Behinderung, aus medizinischen Gründen oder aufgrund eines besonderen sonderpädagogischen Förderbedarfs von der Besuchspflicht ausgenommen sind, steht ihrer Meinung nach im Widerspruch zur UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

„Es besteht die Gefahr, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen - geschichtlich gesehen wieder einmal - schlechter versorgt werden sollen.

Jedes Kind hat besondere Bedürfnisse hat - manche länger, manche kürzer, je nach Entwicklungspotential!“ meint Raphaela Keller als Sprecherin des Berufsverbandes der Kindergarten- und HortpädagogInnen Wiens.
„Daher ist kein Unterschied zwischen Kindern zu machen. Chancengleichheit beginnt schon lange vor der Schule - ab der Geburt! Die Möglichkeiten  dazu müssen von PolitikerInnen zur Verfügung gestellt werden“, heißt es dazu in der Stellungnahme des Dachverbandes der Berufsgruppen der Kindergarten- und HortpädagogInnen.

„Die Tür zum Kindergarten muss für alle Eltern mit behinderten Kindern offen stehen“, fordert der Präsident der Lebenshilfe Österreich, Univ.-Prof. Dr. Weber. Die Lebenshilfe Österreich appelliert an alle Bildungs- und BehindertensprecherInnen, eine Reparatur des Gesetzes zu beantragen und den diskriminierenden Passus zu entschärfen. Univ.-Prof. Dr. Germain Weber bekräftigt in der Stellungnahme der Lebenshilfe Österreich: „Wir fordern einen klaren Rechtsanspruch auf ein verpflichtendes Kindergartenjahr im Sinne eines Bundesrahmengesetzes.“ Als Kontrollorgan der UN-Konvention wird der Monitoringausschuss, in dem auch eine Vertreterin der Lebenshilfe Österreich sitzt, eine Stellungnahme dazu ausarbeiten. Interessenvertretungen wie die Lebenshilfe Österreich fühlen sich vom Gesetzgeber überrumpelt und orten eine Verletzung der Menschenrechte. Dass Kinder aufgrund einer Behinderung, aus medizinischen Gründen oder aufgrund eines besonderen sonderpädagogischen Förderbedarfs von der Besuchspflicht ausgenommen sind, steht im Widerspruch zur UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ein zentraler Grundsatz des Dokumentes ist die integrative Bildung für alle. Artikel 7 der UN-Konvention setzt noch mit der Regelung nach, dass „Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können.“ Österreich hat im Jahr 2008 die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert.
Ich bin kein Jurist und kann die inkriminierte Gesetzesstelle daher auch nicht rechtlich einschätzen – ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Institutionen, die derartige Bedenken dagegen erheben, dies leichtfertig und ohne Hintergrund tun.

Vielleicht haben wir hier die sprichwörtliche Situation „Gut gemeint ist das Gegenteil von gut!“?
Mit freundlichen Grüßen 
Johannes-Maria Lex

Krausegasse 7a

1110 Wien

Bezug:
· http://www.businessportal24.com/de-at/Verpflichtendes_Kindergartenjahr_Kinder_Behinderung_390832.html 
· http://www.businessportal24.com/de-at/Verpflichtendes_Kindergartenjahr_Kinder_Behinderung_390833.html 

· http://www.businessportal24.com/de-at/Verpflichtendes_Kindergartenjahr_Ausgenommen_Kinder_Behinderungen_390834.html 

· http://www.businessportal24.com/de-at/Auch_Kinder_Behinderung_Recht_Kindergartenplatz_390835.html 

· http://www.businessportal24.com/de-at/Blinde_Kinder_Anspruch_Kindergartenplatz_390836.html 

· http://www.businessportal24.com/de-at/Lebenshilfe_Recht_Kindergartenbesuch_Kinder_Behinderungen_391293.html 
Kinderfreunde: Alle Kinder haben ein Recht auf elementare Bildung - auch Kinder mit Behinderungen – Kinderrechte endlich in der Bundesverfassung verankern

   Wien (SK) - "Die österreichische Politik hat gehandelt: ab Herbst
2010 beginnt bundesweit für alle Kinder ab dem 5. Lebensjahr die

"Bildungspflicht" mit der Einführung des  verpflichtenden und

beitragsfreien Kindergartenjahres", so Landesrat Josef Ackerl,

Bundesvorsitzender der Kinderfreunde Österreich am Dienstag gegenüber

dem Pressedienst der SPÖ. Die Einführung des verpflichtenden

Kindergartenjahres alleine werde die bildungspolitischen Erwartungen

jedoch nicht erfüllen können, so Ackerl. Kinder aus benachteiligten

Familien und Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden wohl nach wie

vor die notwendige Förderung nicht im ausreichenden Ausmaß erhalten -

und Kinder mit besonders hohen Bildungs-Ansprüchen auch nicht. "Wer A

sagt, muss auch B sagen", meint Ackerl und bekräftigt, dass "alle

Kinder im Sinne der UN-Konvention über die Rechte des Kindes einen

Anspruch auf Kinderbetreuung haben." ****

"Kinder lernen am besten von Kindern und mit Kindern. Kinder brauchen
für ihre soziale Entwicklung Erfahrungen mit anderen Kindern:

spielen, toben, reden, zuhören, streiten, Konflikte lösen. In

spielerischer Form werden sie im Kindergarten auf den späteren

Schulalltag vorbereitet" ergänzt Gernot Rammer, Geschäftsführer der

Österreichischen Kinderfreunde. 

"Die Verpflichtung des Kindergartenbesuches muss alle Kinder
gleichermaßen umfassen. Gerade für behinderte Kinder ist das

'normale' Aufwachsen mit nichtbehinderten Kindern äußerst wichtig.

Hier wird die Basis für die Integration in die Schul- und später in

die Arbeitswelt gelegt. Davon profitieren die behinderten genauso wie

die nichtbehinderten Kinder" führt Ackerl weiter aus. 

"Für Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist die Betreuung
im Kindergarten eine äußerst wichtige Entlastung. Damit wird der

natürliche Loslösungsprozess von zu Hause gefördert und vor allem

auch den Müttern ein beruflicher Wiedereinstieg erleichtert", ergänzt

Rammer im Sinn des Auftrags der Kinderfreunde, nicht nur Kinder,

sondern auch deren Mütter, Väter und Eltern zu unterstützen.  

"Dass behinderte Kinder als 'Sonderfälle' von einer Regelung für alle
Kinder ausgenommen werden, ist ein Fall von Ungleichbehandlung, der

nicht widerspruchslos hingenommen werden kann", stellt Ackerl weiter

fest und fordert von der Bundesregierung, eine Verankerung der

Kinderrechte in die Bundesverfassung zu vereinbaren und so rasch wie

möglich umzusetzen. Als gesetzlicher Rahmen für alle einfachen

Gesetze hätten die Kinderrechte den Stellenwert eines Grundrechts,

das vom Gesetzgeber gewährleistet werden muss und von Kindern und

Jugendlichen einklagbar ist.

Zwtl.: Elementare Bildung kann nur unter entsprechenden
Rahmenbedingungen vermittelt werden

Für die Umsetzung einheitlicher Qualitätskriterien sind bundesweite
Standards in Form eines Bundesrahmengesetzes notwendig. Der

Kindergarten solle als Bildungseinrichtung anerkannt werden und

analog zu anderen europäischen Staaten ins Bildungsressort

eingegliedert werden. Dies dürfe aber nicht zu einer "Verschulung"

des Kindergartens führen. Die derzeitige Gruppengröße von meist 25

Kindern, das unpassende Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern

und vor allem die Ausbildung der PädagogInnen drohen die

bildungspolitische Erneuerung zu verhindern.

Zur Nachqualifizierung der PädagogInnen müsse vom Bund eine
Weiterbildungsoffensive gestartet werden. An den Pädagogischen

Hochschulen, die seit Herbst 2007 in der Nachfolge der Pädagogischen

Institute für die Fort- und Weiterbildung von Kindergarten- und

HortpädagogInnen zuständig sind, ist die Errichtung von

elementarpädagogischen Abteilungen für Forschung, Aus- und

Weiterbildung dringend notwendig. Angeboten werden sollte ein

abgestuftes Weiterbildungsangebot für KindergartenpädagogInnen:

Hochschullehrgänge mit akademischen Abschlüssen und einzelne Module

für Teilbereiche des Bildungsplanes. (Schluss) sv/mp

Rückfragehinweis:
   SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Tel.: 01/53427-275, 

   Löwelstraße 18, 1014 Wien, http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

 Zu den Kinderfreunden siehe: http://www.plattform-educare.org/mitgliederdetails2.htm#Kinderfreunde  

Stellungnahme von Frau Staatssekretärin Marek auf die bis zum 19.08.2009 erfolgten Aussendungen

Von: Sutterlüty, Maryrose [mailto:Maryrose.Sutterluety@bmwfj.gv.at] 
Gesendet: Mittwoch, 19. August 2009 14:22
An: informationsdienst@plattform-educare.org; office@bukowski.at; angelika.joven@gmx.at
Betreff: Verpflichtender Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen
Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Auftrag von Frau Staatssekretärin Christine Marek möchte ich Ihnen für Ihre E-Mails danken und darf Ihnen mitteilen, dass Frau Staatssekretärin Marek die Integration von Kindern mit Behinderung gerade auch im Kindergarten ein wichtiges Anliegen ist. 

Dazu möchte ich festhalten, dass der verpflichtende Kindergarten für alle 5-Jährigen gilt, so auch für die Kinder mit Behinderung. Im Zuge der Diskussionen mit den zuständigen Ländervertreterinnen und -vertretern hat sich allerdings herausgestellt, dass es Fälle gibt, in denen ein verpflichtender Besuch nicht möglich ist, weshalb im Artikel 4 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen die Möglichkeit einer Ausnahme geschaffen wurde. So können von der Verpflichtung ausgenommen werden "Kinder, die vorzeitig die Schule besuchen sowie jene Kinder, denen auf Grund einer Behinderung oder aus medizinischen Gründen bzw. auf Grund eines besonderen sonderpädagogischen Förderbedarfs oder auf Grund der Entfernung bzw. schwieriger Wegverhältnisse zwischen Wohnort und nächstgelegener geeigneter institutioneller Kinderbetreuungseinrichtung der Besuch nicht zugemutet werden kann." 

Weiters möchte ich darauf hinweisen, dass die Bundesmittel für den Ersatz der Elternbeiträge sowie für die anteiligen Personal-, Betriebs- und Investitionskosten sowie für weitere Kosten, die im direkten Zusammenhang mit dem kostenlosen bzw. verpflichtenden Besuch der 5-Jährigen anfallen, verwendet werden müssen. Somit können diese Mittel beispielsweise auch für die Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder mit Behinderung oder für einen intensiveren Betreuungsschlüssel eingesetzt werden. 

Unser Ziel ist die Integration der Kinder mit Behinderung auf allen Ebenen so auch im Kindergarten, weshalb die Verpflichtung auch für alle 5-jährigen Kinder gilt, jedoch mit der Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung. 

Mit freundlichen Grüßen

Maryrose Sutterlüty

_______________________________________
Maryrose Sutterlüty 
Kabinett der Staatssekretärin Christine Marek

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 
Federal Ministry of Economy, Family and Youth 
A-1011 Wien, Stubenring 1
Tel.: +43 (0) 1 71100 5649 
mailto: maryrose.sutterluety@bmwfj.gv.at 
www.bmwfj.gv.at 

Institut für Kinderrechte und Elternbildung: :Haben Kinder mit Behinderung kein Recht auf einen Kindergartenplatz?

Utl: Kinder mit Behinderung sind von der Kindergartenpflicht ausgenommen. Das widerspricht der UN-Kinderrechtekonvention
Die Kindergartenpflicht für Fünfjährige ist ein wichtiger erster Schritt zur Verbesserung des Elementarbildungswesens in Österreich. Kinder mit Behinderung sind jedoch vom verpflichtenden Besuch ausgenommen, wenn in der Nähe keine geeignete Kinderbetreuungseinrichtung vorhanden ist.
Das ist der falsche Weg, richtig wäre vielmehr, die bestehenden Kindergärten integrativ zu gestalten, es sollte möglichst bald ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einem integrativen Kindergarten realisiert werden, genauso wie ein bundesweit einheitliches Rahmengesetz für Kindergärten, das eine einheitliche Finanzierung von Kindergärten schafft und Gruppengrößen, Qualitätsstandards und vieles mehr einheitlich regelt.
Die geplante Regelung verstößt gegen die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gemäß der sich die Republik Österreich verpflichtet, Menschen mit Behinderung und die sie vertretenden Organisationen in die Ausarbeitung von sie betreffenden Gesetzen einzubinden (Artikel 4, Absatz 3). Im Zuge der Erstellung der momentan geplanten Regelungen fanden nach Stellungnahmen der betroffenen Institutionen jedoch keine solchen Konsultationen statt.
Die Regelung verstößt auch gegen die UN-Kinderrechtekonvention, nach der unser Staat sich verpflichtet, Bedingungen bereitzustellen, die geistig oder körperlich behinderten Kindern eine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft ermöglichen und eine möglichst vollständige soziale Integration fördern. Ein Rechtsanspruch auf einen integrativen Kindergartenbesuch wäre genau im Sinne dieser Konvention (Artikel 23, Absatz 3).  
Die einzig adäquate Maßnahme für behinderte Kinder kann nur die volle Teilhabe an der Gesellschaft sein, nicht zuletzt haben gerade die Familien dieser Kinder einen besonderen Bedarf an Unterstützung. Zur Umsetzung dieser Forderung muss für jedes Kind mit Behinderung ein barrierefreier integrativer Kindergarten in zumutbarer Nähe zum Wohnort vorhanden sein – einschließlich einer fachgerechten Betreuung durch Pädagoginnen und Pädagogen.
Eine Vielzahl von Institutionen haben Bedenken an der entsprechenden Gesetzesstelle angemeldet, so etwa die Diakonie Österreich, die Plattform EduCare, der Verein BIZEPS, die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR), der Katholische Familienverband, die evangelische Diakonie, der Österreichischer Blinden- und Sehbehindertenverband (ÖBSV), die Lebenshilfe Österreich, die Berufsgruppe der Kindergarten und HortpädagogInnen Wiens sowie die Kinderfreunde Österreich. Die Bildungs- und BehindertensprecherInnen der Parteien sollten auf diese Stimmen hören und eine Reparatur des Gesetzes beantragen um den diskriminierenden Passus zu entschärfen.

Rückfragenhinweis:
Institut für Kinderrechte und Elternbildung
Mag. Winfried Moser
+43 699 1948 3800
winfried.moser@kinderrechteinstitut.at
www.kinderrechteinstitut.at
Lebenshilfe: Auch behinderte Kinder sind kindergartenfähig! 
Lebenshilfe fordert umgehende Streichung der Ausnahmeregelung zum

verpflichtenden Kindergartenjahr
   Wien (OTS) - Die Vereinbarung nach 15a-Bundes-Verfassungsgesetz

zwischen Bund und Ländern, die das verpflichtende Kindergartenjahr

für alle Fünfjährigen regelt, wurde heute verlautbar und tritt am 1.

September 2009 in Kraft. Diese Vereinbarung beinhaltet eine

Ausnahmeregelung für Kinder mit Behinderungen, wenn ihnen der

Kindergartenbesuch aufgrund einer Behinderung bzw. eines besonderen

sonderpädagogischen Förderbedarfs oder der Entfernung vom Wohnort

nicht zugemutet werden kann. 

   Die Lebenshilfe Österreich spricht sich für eine Streichung dieser

Ausnahmeregelung aus, da Kinder mit Behinderungen mit massiven

Benachteiligungen rechnen müssen. 

   "Warum wird die Kindergartenfähigkeit von Kindern mit

Behinderungen in Frage gestellt? Erst 2006 wurde der Begriff der

Schulunfähigkeit für Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf aus

dem Gesetz gestrichen. Mit der Ausnahmeregelung schaffen wir jetzt

wird eine Kindergarten-Unfähigkeit. Das wäre fatal, weil gerade

behinderte Kinder von einer vorschulischen Förderung und dem

spielerischen Umgang mit anderen Kindern am meisten profitieren", so

Lebenshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Germain Weber.  

   Die Lebenshilfe Österreich befürchtet, dass die Ausnahmeregelung

den Kindergartenbesuch von Kindern mit Behinderungen gerade im

ländlichen Bereich erschweren wird. Vor allem in Gemeinden, die über

unzureichende Kindergartenplätze oder barrierefreie Einrichtungen

verfügen, laufen Eltern Gefahr, dass ihre behinderten Kinder vom

Kindergartenbesuch mit dem Argument der Unzumutbarkeit ausgeschlossen

werden. Auch fehlende Personalkompetenz zur Führung eines inklusiven

bzw. integrativen Kindergartens wird eine entsprechende Barriere, und

Grund für das Ausgenommenwerden für Kinder mit Behinderungen,

darstellen. 

   Damit stellt die Ausnahmebestimmung eine verschärfte

Benachteiligung für Kinder mit Behinderungen dar und verstößt gegen

Artikel 7 des Bundes-Verfassungsgesetzes und gegen Artikel 7 und 24

der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

   Die Bildungs- und BehindertensprecherInnen der Parteien sind

aufgerufen, eine Korrektur des Gesetzes zu bewirken. Weiters fordert

die Lebenshilfe Österreich Staatssekretärin Christine Marek dazu auf,

eine Expertenrunde zur Weiterentwicklung inklusiver Kindergärten

unter Einbeziehung aller beteiligter Gruppen einzuberufen.

Rückfragehinweis:

   Mag. (FH) Eva Schrammel, Lebenshilfe Österreich

   mailto:schrammel@lebenshilfe.at 

   Tel. 01 / 812 26 42-79, Mobil 0664/88 43 1996

NGOs kritisieren Ausnahmen für Behinderte




Länge: 2:46 min
Ö1 Morgenjournal 

Im nächsten Herbst tritt österreichweit die Kindergartenpflicht für alle Fünfjährigen in Kraft. Einige Bundesländer führen sie schon heuer ein. Nun haben sich mehrere Hilfsorganisationen zusammengetan, um auf einen vermeintlichen Missstand hinzuweisen: Behinderte Kinder seien von der Kindergartenpflicht ausgenommen. Dadurch entgehe ihnen genau jenes Gemeinschafts-Erlebnis, das für die Entwicklung so wichtig sei. Österreich verstoße damit sogar gegen die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

Breite Kritik 
Protestiert haben unter anderem die Lebenshilfe, die Diakonie, der österreichische Blindenverband und der Katholische Familienverband, angeschlossen haben sich auch die Grünen. 

Marek weist Vorwürfe zurück 
Die politisch zuständige Staatssekretärin Christine Marek (ÖVP) weist deren aller Kritik vehement zurück: Die NGOS hätten das Gespräch mit der Politik suchen sollen. Von einem Ausschluss von der Kindergartenpflicht könne nämlich überhaupt keine Rede sein. Nur in einzelnen Fällen sei eine Ausnahme zulässig, nämlich wenn der Kindergartenbesuch nicht zumutbar sei. Und diese Ausnahme müsse bewilligt werden. 

Marek beton integrativen Aspekt 
Das trete etwa in Kraft, wenn der Aufwand für die Eltern zu groß sei, ihr Kind tatsächlich in den Kindergarten zu bringen. Dieselbe Regelung gilt im übrigen auch bei zu großer räumlicher Distanz zum Kindergarten, etwa bei Bergbauernkindern. Und Marek sagt weiter, natürlich wolle man alle Fünfjährigen in den Kindergärten haben, und gerade bei behinderten Kindern sei der integrative Aspekt besonders wichtig. 

Bundesmittel für Ausbau verwenden 
Faktum ist, dass natürlich bei weitem nicht alle Kindergärten in Österreich jene besonderen Einrichtungen haben, die für manche behinderte Kinder vonnöten sind. Auch geschultes Personal steht nicht überall zur Verfügung, gibt Marek zu. Sie weist aber darauf hin, dass Bundesmittel eingesetzt werden können, um behinderten Kindern den Zugang zu ermöglichen. Damit spielt Marek auf jene 70 Millionen Euro vom Bund an, die dieser - erst einmal für zwei Jahre - den Ländern zur Verfügung stellt, damit sie ihre Kindergärten auch tatsächlich ausbauen bzw. den Gratis-Halbtagskindergarten ermöglichen. 

NGOs wollen Regierung verpflichten 
Das freilich ist den NGOs zu wenig: Sie wollen eine Verpflichtung der Bundesregierung, behindertengerechte Kindergartenplätze für alle in Wohnortnähe anzubieten. 

SPÖ betont Freiwilligkeit der Eltern 
Ähnlich wie Marek argumentiert in der Causa auch die SPÖ: Behinderte Kinder sollten keineswegs vom Kindergartenbesuch ferngehalten werden. Ihren Eltern sollte aber die Entscheidung freigestellt bleiben, ob sie ihren Kindern den Besuch des Kindergartens zumuten wollen oder nicht. 

Jedes achte Kind förderungsbedürftig 
Schätzungen zufolge dürften rund 12 Prozent aller Kinder im Kindergartenalter einen besonderen Förderbedarf haben, also entweder körperlich eingeschränkt, sinnesbehindert oder geistig gehandicapt sein
Presse-Aussendung der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs: Verpfllichtendes Kindergartenjahr - oder brauchen Kinder mit Behinderung keinen Kindergarten?

Ab dem Schuljahr 2010 werden österreichische Kinder ein verpflichtet Kindergartenjahr vor dem Schuleintritt im Ausmaß von 16-20 Stunden wöchentlich absolvieren müssen.

Wenn Kindern mit Behinderung der Besuch aufgrund ihrer Behinderung nicht

zugemutet werden kann oder keine adäquate Kinderbetreuungseinrichtung in Wohnortnähe zur Verfügung steht, so die Gesetzesterminologie, dann sind diese vom Kindergartenbesuch ausgenommen. Damit verstößt Österreich eindeutig gegen die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BGBl III 155/2008 – "volle Partizipation und Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf Basis der Menschenrechte in der österreichischen Gesellschaft").

Doch Diskriminierung?

Artikel 2 der Kinderrechtskonvention charakterisiert das Diskriminierungsverbot von Kindern mit Behinderung. Weiters beschreibt Artikel 3, dass bei allen gesetzten Maßnahmen zuerst auf das Wohl des Kindes geachtet werden muss und dass die Qualitätsstandards der Bereuungseinrichtungen sichergestellt sein müssen. Artikel 23

stellt die Situation behinderter Kinder und Jugendlicher dar; diese sollen besondere Pflege, angemessene Erziehung und Bildung erhalten. Somit soll die Selbstständigkeit und die Integration gefördert werden. Österreich hat dafür zu sorgen, dass alle Rechte dieser Konvention tatsächlich umgesetzt werden. Es muss erkannt werden, dass die beste Maßnahme zur Integration von Kindern mit Behinderung die volle Teilnahme an der Gesellschaft ist.

Finanzielle Gründe?

Es stellt sich die Frage, ob ein finanzieller Aspekt dahinter steckt und die Tatsache,dass Österreich nicht über die nötigen personellen und räumlichen Ressourcen verfügt um dem Anspruch, dass alle Kinder die vorschulische Bildung genießen dürfen, gerecht zu werden? Heißt das wir können uns Kinder mit Behinderung nicht leisten und daher sollen sie

lieber zu Hause bleiben? Dies stellt eindeutig eine Diskriminierung dar!

Gleiche Chancen! Der Lernerfolg von Kindern hängt stark vom familiären Hintergrund ab. Kinder aus bildungsferneren Schichten, mit Migrationshintergrund oder Behinderung haben oftmals eine andere und schlechtere Ausgangslage. Der Ausbau einer kostenlosen und verpflichtenden vorschulischen Betreuung kann diese Ungleichheiten verringern. KindergartenpädagogInnen sind gefordert dem Bildungsauftrag gerecht zu werden und der Staat hat die Aufgabe die notwendigen

Rahmenbedingungen zu schaffen.

Ein verpflichtendes Kindergartenjahr würde die Chancen benachteiligter Kinder deutlich verbessern, wenn das Bildungssystem das Ziel verfolgt, durch individuelle Förderung Chancenungleichheit zu verringern. 

Kleine Kinder sind Lernwunder. 

Es ist allgemein bekannt, dass Menschen in der frühen Kindheit die größten Schritte in ihrer Entwicklung machen: nie wieder im Leben lernt ein Mensch so schnell, so effektiv, so enorm viel und so sehr aus eigenem Antrieb heraus wie in den ersten Lebensjahren. Die Vorraussetzung für die Entfaltung kognitiver, sozialer, emotionaler und körperlichen Kenntnissen werden in der Zeit vor Schuleintritt gelegt. Fortschritte im Bezug auf Lernen und Entwicklung erfolgen während dieser Zeit, wodurch die spätere

Lernfähigkeit des Kindes geprägt wird. Kindern eine adäquate Bildung zu ermöglichen bringt einen lebenslangen Effekt mit sich. Jedem Mädchen und Buben müssen Lernbedingungen bereitgestellt werden die weder unter- noch überfordern und nicht in Rollenbilder drängen. Lernanstrengungen die zum Erfolg führen schütten im Körper Glücksgefühle (Dopamin) aus die wiederum zum Lernen animieren.

Inklusion für ALLE!

Der integrative Kindergartenbesuch muss realisiert und adäquate Kindergärten für Kinder mit Behinderung müssen in Wohnortnähe bereitgestellt werden. Vor allem diese Kinder benötigen frühe sonderpädagogische Förderungen, die die individuelle Entwicklung so früh als möglich unterstützt. 

Werden Kinder mit Behinderung in diesem verpflichteten Kindergartenjahr nicht ernst genommen und miteinbezogen, so ist dies wiederum ein Beispiel dafür, dass die Politik, die Gesellschaft und das soziale Umfeld, Menschen mit Behinderung und in diesem speziellen Fall Kinder zu AußenseiterInnen macht.

Elisabeth Harasser (T), Andrea Holz-Dahrenstaedt (S), Astrid Liebhauser (K),

Gabriela Peterschofsky-Orange (N), Monika Pinterits (W), Anton Schmid (W),

Michael Rauch (V), Christian Reumann (B), Christine Winkler-Kirchberger (O), Christian Theiss (St)

die Kinder- und JugendanwältInnen Österreichs

„Der Standard“: Debatte ums Recht auf die Pflicht

Kinder mit Handicaps oder speziellem sonderpädagogischem Bedarf sollten so früh wie möglich integriert werden, fordern Behindertenverbände. Sie lehnen Ausnahmen von der Kindergartenpflicht ab. Eltern behinderter Kinder können künftig eine Ausnahme von der Kindergartenpflicht beantragen Dies könnten sich Betreiber zunutze machen, fürchten Lebenshilfe, Kinder- und Jugendanwälte.
Wien - Stellt die Ausnahmeregelung, die Kinder mit Behinderungen vom verpflichtenden Besuch des Kindergartens entbindet, einen Verstoß gegen die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen dar? Ja, befinden Behindertenverbände, Kinder- und Jugendanwälte, Diakonie und der Katholische Familienverband.

"Man muss grundsätzlich allen Kindern ermöglichen, dass sie einen Kindergarten besuchen können, in dem Integration möglich ist" , sagt die Wiener Kinder- und Jugendanwältin Monika Pinterits. Durch die Ausnahmeregelung könnte dieses Prinzip aber leicht "aufgeweicht werden" . Kindergärten, die weder die räumlichen noch personellen Voraussetzungen erfüllten, könnten indirekt Druck auf Eltern behinderter Kinder ausüben, ihr Kind von der Besuchspflicht entbinden zu lassen.

Ab dem Schuljahr 2010/11 ist der Kindergartenbesuch für alle Fünfjährigen obligatorisch - eben mit wenigen Ausnahmen, die in der entsprechenden 15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern aufgelistet sind: "Kinder, die vorzeitig die Schule besuchen sowie jene Kinder, denen auf Grund einer Behinderung oder aus medizinischen Gründen beziehungsweise auf Grund eines besonderen sonderpädagogischen Förderbedarfs oder aufgrund der Entfernung beziehungsweise schwieriger Wegverhältnisse zwischen Wohnort und nächstgelegener geeigneter institutioneller Kinderbetreuungseinrichtung der Besuch nicht zugemutet werden kann" , können auf entsprechenden Antrag der Eltern von der Besuchtspflicht entbunden werden.

"Keine Diskriminierung" 

Die zuständige Staatssekretärin Christine Marek (ÖVP) ist verblüfft von der Kritik der Behindertenorganisationen (siehe Interview rechts). Selbstverständlich, heißt es aus ihrem Ressort, sollen Behinderte in den Kindergarten gehen. Unterstützung erhält sie vom Wiener Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch (SPÖ), der in dem entsprechenden Absatz, auf den sich die Familienreferenten der Länder geeinigt haben, "weder Bösartigkeit noch Diskriminierung" erkennt, wie er im Gespräch mit dem Standard sagt. "Jeder, der mit gutem Willen die 15a-Vereinbarung liest, kann daraus nicht ableiten dass behinderte Kinder ausgenommen sind", findet Oxonitsch. 

Man bewege sich mit der Kindergartenpflicht auf völlig neuem Terrain: "Es geht um mögliche Ausnahmefälle, die wir jetzt alle noch nicht kennen - aber wo in sechs Monaten jeder sagt, daran hätte man doch denken müssen. Und zwar unabhängig davon, ob das Kind behindert ist oder nicht." Eine Hintertür für Kindergärten, behinderte Kinder abzuweisen, kann Oxonitsch in der Regelung nicht erkennen. "Gerade im städtischen Bereich haben wir schon sehr viele Integrationsgruppen." 

Albert Brandstätter, Geschäftsführer der Lebenshilfe Österreich, ist dennoch gegen Ausnahmeregelungen, "auch wenn sie gut gemeint sind" . Der Grundsatz der Inklusion - alle sind von Anfang an dabei - müsse möglich sein. 

Betrachte man die Integrationsquoten im Schulbereich, dann gebe es laut nationalem Bildungsbericht enorme Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern (Steiermark 82,37 Prozent, Wien 52,97 Prozent, Niederösterreich 32,04 Prozent). Brandstätter fordert daher einen verpflichtenden Qualitässtandard für Kindergärten, was Räumlichkeiten und Personal betrifft. Mareks Vorschlag einer gemeinsamen Arbeitsgruppe begrüßt Brandstätter. "Das wäre von Anfang an sinnvoll gewesen." 

(Bettina Fernsebner-Kokert, Andrea Heigl, DER STANDARD, Printausgabe, 26.8.2009)

Stellungnahme des Unabhängigen Monitoringausschusses zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (§ 13 Bundesbehindertengesetz) zur Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Einführung der halbtägigen kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen

Gleichberechtigung muss selbstverständlich werden. Die UN-Konvention macht alle Menschen mit Behinderungen zu gleichberechtigten Bürgern und Bürgerinnen. 

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist ein Gesetz, das in mehreren Ländern der Welt gilt. In Österreich gilt die UN-Konvention seit Oktober 2008. 

Herunterladen:

Stellungnahme Monitoringausschuss Kindergartenjahr 68,06 kB

Artikel UN Konvention - 119,13 kB
( Hintergrundwissen: Was ist der MONITORING-AUSSCHUSS? http://ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2008_I_109/BGBLA_2008_I_109.html 
Lebenshilfe begrüßt kritische Stellungnahme des Monitoringausschusses - Lebenshilfe fordert klares Konzept für inklusive Kindergartenbetreuung


   Wien (OTS) - "Wir wollen ohne jeden Zweifel sichergestellt wissen,

dass jedes behinderte Kind einen Kindergartenplatz haben kann",

begrüßt Lebenshilfe-Bundesgeschäftsführer Brandstätter die heute

veröffentlichte Stellungnahme des unabhängigen Monitoringausschusses

zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit

Behinderungen. "Der Ausschuss bestätigt unsere Meinung: Sowohl die

Vorgangsweise als auch die Formulierung der 15 a-Vereinbarung zum

verpflichtenden Kindergartenjahr verletzen die Menschenrechte von

Menschen mit Behinderungen."
   "Ziel muss eine inklusive Gestaltung von Kindergärten sein. Das

bedeutet Barrierefreiheit sowohl im Zugang zu den Kindergärten als

auch in der Betreuung und muss daher in eine entsprechende

Ausstattung in räumlicher und personeller Hinsicht münden." Die

Lebenshilfe Österreich forderte von Bund, Ländern und Gemeinden ein

klares inhaltliches und finanzielles Konzept zur inklusiven

Gestaltung der Kindergärten. "Der von Staatssekretärin Marek

angekündigte Arbeitskreis, in den die VertreterInnen der

Behindertenverbände einbezogen werden sollen, sollte nun klare

Impulse dafür geben", meint Brandstätter abschließend.

Rückfragehinweis:
   Mag. (FH) Eva Schrammel, Lebenshilfe Österreich

   schrammel@lebenshilfe.at
   Tel.: 01 / 812 26 42-79, Mobil 0664/88 43 1996
Diakonie: Betreuung für jedes Kind mit Behinderung muss möglich sein  - Chalupka fordert Integrationskonzept bis 2012

   Wien (OTS) - "Es ist nach wie vor nicht selbstverständlich, dass

Kinder mit Behinderung in Österreich in den Kindergarten gehen

können. Und das verpflichtende Kindergartenjahr lässt keine

Verbesserung erwarten," begrüßt Michael Chalupka, Direktor der

Diakonie Österreich die heutige Stellungnahme des unabhängigen

Monitoringausschusses zur Umsetzung der UN Konvention Rechte für

Menschen mit Behinderung. "Ein Ausschluss von der Kindergartenpflicht

aufgrund fehlender Einrichtungen widerspricht laut den WächterInnen

der UN Konvention den Menschenrechten."

   "Ziel muss es sein, jedem Kind einen adäquaten Kindergartenplatz

zu bieten," so Chalupka "Es müssen entsprechende räumliche und

personelle Voraussetzungen geschaffen werden, anstatt den

kostengünstigeren Weg zu gehen, die Kinder einfach von der

Kindergartenpflicht zu entbinden." 

   Die Diakonie fordert von Bund, Ländern und Gemeinden ein

Integrationskonzept für Kindergärten mit entsprechendem Fahrplan und

Budgetierung bis 2012. "Investitionen in Kindergärten können

integrative Betreuungsplätze ermöglichen, so dass eine Ausnahme nicht

mehr der Regelfall sein muss," so Chalupka.

Rückfragehinweis:

   Mag. Katharina Meichenitsch

   Diakonie Österreich

   Tel: 409 80 01-10

   Mobil: 0664 / 858 26 99

   E-Mail: katharina.meichenitsch@diakonie.at 
   Internet: www.diakonie.at 
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
Kritik der Behindertenorganisationen reißt nicht ab

Monitoring-Ausschuss sieht Verletzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Wien - Die Kritik der Behindertenorganisationen an den Ausnahmeregelungen für die kommende Kindergartenpflicht reißt nicht ab. Der Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen bezeichnete die Ausnahme von behinderten Kindern von der Besuchspflicht am Donnerstag in einer Stellungnahme als "nicht nachvollziehbar und nicht gerechtfertigt". Zudem wurde die fehlende Einbindung bei der Erstellung der betreffenden 15a-Vereinbarung als Verletzung der UN-Konvention angeprangert.

Laut der von Österreich ratifizierten Konvention müssten Behindertenorganisationen bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften, die sie betreffen, konsultiert und eingebunden werden, schrieb der Ausschuss. Dies sei aber nicht geschehen.

Rechtsanspruch auf einen Platz
Inhaltlich steht der Ausschuss auf dem Standpunkt, dass die Kindergartenpflicht zugleich einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz darstelle. Hier sei es nicht gerechtfertigt, behinderte Kinder nicht zum Kindergartenbesuch zu verpflichten: "Gerade Kinder mit Förderbedarf, wie z.B. chronisch kranke Kinder oder solche mit Lernschwierigkeiten bedürfen der selbstverständlichen Inklusion in Maßnahmen, die allen anderen Kindern zur Verfügung stehen."

Der Kindergarten für Fünfjährige wird ab kommendem Jahr österreichweit halbtags gratis und verpflichtend sein. Ausgenommen sind Kinder, die vorzeitig die Schule besuchen sowie jene, denen aufgrund einer Behinderung oder aus medizinischen Gründen bzw. aufgrund eines besonderen sonderpädagogischen Förderbedarfs der Besuch des Kindergartens nicht zugemutet werden kann. Ebenfalls keine Kindergartenpflicht gilt, wenn große Entfernungen bzw. schwierige Wegverhältnisse zwischen dem Wohnort und der nächstgelegenen geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung bestehen.

Marek: "Unfaire Kritik"
Die zuständige Staatssekretärin Christine Marek (ÖVP) hatte Kritik an den Ausnahmen für behinderte Kinder als "unfair" und "falsch" zurückgewiesen. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz sei jedenfalls für alle fünfjährigen Kinder gegeben, betonte sie. Sie verwies zudem auf bestehende Ausnahmen bei der Schulpflicht, etwa für häuslichen Unterricht. Eben diesen Vergleich will der Monitoringausschuss indes nicht geltenlassen, denn auch der entsprechende Paragraf im Schulpflichtgesetz zeuge von "falsch verstandenem Fürsorgegedanken". (APA)

http://derstandard.at/fs/1250691397415/Kindergartenpflicht-Kritik-der-Behindertenorganisationen-reisst-nicht-ab 

"Offenen Brief" des „Blindenverbandes“ an Frau StS. Marek zur derzeitigen Diskussion um das verpflichtende Kindergartenjahr ab dem Schuljahr 2010/11

Mag. Raimund Lunzer
PR-Referent
Hägelingasse 3/II

A-1140 Wien 

ZVR-Zahl 903235877

Telefon: +43 1 982 75 84-203
Mobil:    +43 664 140 11 77

Telefax: +43 1 982 75 84-204

E-Mail: pr@blindenverband.at
Homepage: http://www.blindenverband.at
Frau 

Staatssekretärin

Christine Marek

c/o BM für Wirtschaft, Familie & Jugend

Stubenring 1

1010  Wien

Wien, 27. August 2009

Rechtsanspruch auf integrativen Kindergartenplatz!

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin,

in der gestrigen Ausgabe der Tageszeitung „Der Standard“ werden Sie mit folgender Aussage zitiert: „Ich bin total sauer über dieses mediale Sperrfeuer und wäre in meinen kühnsten Träumen nicht darauf gekommen, dass die 15a-Vereinbarung so gesehen werden könnte.“

Der Monitoringausschuss zur Überwachung der Einhaltung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Österreich hat diese Bedenken der verschiedensten Organisationen, u.a. auch des Österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (ÖBSV), bestätigt. Sowohl das Zustandekommen, als auch die Formulierung der 15a-Vereinbarung zum verpflichtenden Kindergartenjahr ab dem Schuljahr 2010/11 verletzen die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Das Alles, inklusive des „medialen Sperrfeuers“ hätten Sie sich, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, ersparen können, wenn Sie gemäß Artikel 4 Absatz 3 besagter UN-Konvention VOR Ausarbeitung der Regelung Menschen mit Behinderungen aktiv in den Entscheidungsprozess mit einbezogen hätten. Denn was schlussendlich diskriminierend ist, können nur die Betroffenen selbst ermessen.

Doch es ist nie zu spät. Ich begrüße Ihre Ankündigung zur Schaffung einer Arbeitsgruppe und die – wenn auch nachträgliche – Diskussionsbereitschaft mit behinderten Menschen in dieser Causa. „Einen Rechtsanspruch auf integrative Unterbringung im Kindergarten gibt es allerdings nicht“, heißt es noch heute auf der offiziellen Website http://www.help.gv.at/Content.Node/122/Seite.1220600.html. Am Ende des Diskussionsprozesses sollte dort stehen: „Selbstverständlich gibt es in Österreich einen Rechtsanspruch auf integrative Unterbringung im Kindergarten!“

In diesem Sinne zeichne ich

mit freundlichen Grüßen
Mag. Raimund Lunzer e.h.

PR-Referent des ÖBSV
Königsberger-Ludwig: Jedes Kind muss einen adäquaten Kindergartenplatz vorfinden 
Utl.: Kritik wird ernst genommen, NGOs in Diskussion einbinden =

   Wien (SK) - "Die SPÖ steht für einen Rechtsanspruch auf einen

Kindergartenplatz für alle Kinder. Frühförderung ist die Basis für

Chancengleichheit. Davon dürfen behinderte Kinder nicht

ausgeschlossen werden", so SPÖ-Behindertensprecherin Ulrike

Königsberger-Ludwig am Freitag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ.

Die Entbindung von der Verpflichtung des Besuchs dürfe keinesfalls

zur Folge haben, dass behinderte Kinder schwerer oder gar nicht einen

Kindergartenplatz erhalten. "Hier müssen wir die Länder in die

Pflicht nehmen. Jedes Kind muss einen adäquaten Kindergartenplatz in

seiner Umgebung vorfinden", forderte Königsberger-Ludwig. ****

"Wir nehmen die Kritik des unabhängigen Monitoringausschusses zur

Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit

Behinderung sehr ernst", erklärte Königsberger-Ludwig. "Ich begrüße

die Tatsache, dass Staatssekretärin Marek eine Arbeitsgruppe zu

diesem Thema gebildet hat. Diese sollte möglichst rasch ihre Arbeit

aufnehmen und die NGOs in die Diskussion miteinbeziehen", so die

SPÖ-Behindertensprecherin abschließend. (Schluss) sv

Rückfragehinweis:

   SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Tel.: 01/53427-275, 

   Löwelstraße 18, 1014 Wien, http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493 
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

Schreiben der Plattform EduCare zu dieser Aussendung
Von: INFORMATIONSDIENST DER PLATTFORM EDUCARE [mailto:informationsdienst@plattform-educare.org] 
Gesendet: Freitag, 28. August 2009 21:52
An: 'ulrike.koenigsberger_ludwig@comteam.at'
Cc: 'Gabriele.Binder-Maier@parlament.gv.at'; 'Ines.STILLING@bka.gv.at'; 'snapz2c-nb@yahoo.de'; 'redaktion@derdurchblick.at'; 'katharina.meichenitsch@diakonie.at'; 'schrammel@lebenshilfe.at'; 'pr@blindenverband.at'; 'petra.jens@diakonie.at'; 'office@bkhw.at'; 'office@bizeps.or.at'; 'luef@familie.at'; 'pr@blindenverband.at'; 'schrammel@lebenshilfe.at'; 'office@bizeps.or.at'; 'dachverband@oear.or.at'; 'josef.ackerl@ooe.gv.at'; 'office@bkhw.at'; 'newsletter@bizeps.info'; 'franz.huainigg@oevp.at'; 'norbert.hofer@fpoe.at'; 'sigisbert.dolinschek@parlament.gv.at'; 'helene.jarmer@gruene.at'; Rammer Gernot MAS., KINDERFREUNDE BUND (gernot.rammer@kinderfreunde.at); office@kinderrechteinstitut.at; 'christian.theiss@stmk.gv.at'; 'newsletter@bizeps.info'; 'christine.marek@bmwfj.gv.at'; 'gabriele.heinisch-hosek@bka.gv.at'; 'Maryrose Sutterlüty (maryrose.sutterluety@bmwfj.gv.at)'
Betreff: Ihre heutige Aussendung in der Sozialistischen Korrespondenz zum Thema §15a-Vereinbarung "Kindergartenpflicht/-recht für Behinderte"
Frau

Abg. z. NR. Ulrike Königsberger-Ludwig

ulrike.koenigsberger_ludwig@comteam.at 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete Königsberger-Ludwig!

In Ihrer E-Mail vom 11.08.2009 teilten Sie uns Ihre Gedanken zur Regelung des Kindergarten(pflicht-)besuches von Kindern mit besonderen Bedürfnissen mit und stellten eine Information Ihrerseits bezüglich eines bevorstehenden Gespräches mit Frau Ministerin Heinisch-Hosek in Aussicht.

Leider ist diese Information bislang leider nicht bei uns eingetroffen.

Zwischenzeitig sind eine Vielzahl von Äußerungen verschiedenster NGO’s erfolgt, zuletzt erfolgte eine Stellungnahme des Monitoring-Ausschusses (alle Aussendungen und Presse-Veröffentlichungen, die uns bekannt sind sind auf unserer Internet-Seite http://www.Plattform-EduCare.org zusammengefasst).

Mit Freude entnehmen wir der heutigen Aussendung der Sozialistischen Korrespondenz, dass Sie der Meinung sind, dass die Entbindung von der Verpflichtung des Besuchs keinesfalls zur Folge haben dürfe, dass behinderte Kinder schwerer oder gar nicht einen Kindergartenplatz erhalten. „Hier müssen“ – führen Sie weiter aus – „wir die Länder in die Pflicht nehmen. Jedes Kind muss einen adäquaten Kindergartenplatz in seiner Umgebung vorfinden.“ und bekräftigen: „Wir nehmen die Kritik des unabhängigen Monitoringausschusses zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung sehr ernst.“

Mit freundlichen Grüßen

Plattform EduCare

Informationsdienst 
Johannes-Maria Lex

Öffentlichkeitsarbeit, Informationsdienst und Mitgliederbetreuung

Bekenntnis zu Kindergartenpflicht für behinderte Kinder

Der ÖBSV erhielt heute folgende Antwort aus dem Staatssekretariat von Christine Marek (ÖVP) auf den "Offenen Brief" des PR-Referenten (derDurchblick-Newsletter Woche 35-2009) in Sachen Kindergartenpflicht für behinderte Kinder: 

Zu Ihrem "Offenen Brief" vom 27. August 2009 an Frau Staatssekretärin Christine Marek kann ich Ihnen mitteilen, dass Frau Staatssekretärin Marek die Integration der Kinder mit Behinderung im Kindergarten ein großes Anliegen ist. Wir wissen, wie wichtig das gemeinsame Aufwachsen von Kindern mit und ohne Behinderung für die Entwicklung für alle Kinder ist, auch ist der Besuch des Kindergartens für Kinder mit Behinderung von besonderer Bedeutung v.a. im Hinblick auf die Möglichkeit des Besuchs einer Schule. Dazu kann ich festhalten, dass der verpflichtende Kindergarten für alle 5-Jährigen gilt, so auch für die Kinder mit Behinderung. Im Zuge der Diskussionen mit den zuständigen Ländervertreterinnen und -vertretern hat sich allerdings herausgestellt, dass es Fälle gibt, in denen ein verpflichtender Besuch nicht möglich ist, weshalb im Artikel 4 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen die Möglichkeit einer Ausnahme geschaffen wurde. So können von der Verpflichtung ausgenommen werden "Kinder, die vorzeitig die Schule besuchen sowie jene Kinder, denen auf Grund einer Behinderung oder aus medizinischen Gründen bzw. auf Grund eines besonderen sonderpädagogischen Förderbedarfs oder auf Grund der Entfernung bzw. schwieriger Wegverhältnisse zwischen Wohnort und nächstgelegener geeigneter institutioneller Kinderbetreuungseinrichtung der Besuch nicht zugemutet werden kann."
Weiters möchte ich darauf hinweisen, dass die Bundesmittel für den Ersatz der Elternbeiträge sowie für die anteiligen Personal-,  Betriebs- und Investitionskosten sowie für weitere Kosten, die im direkten Zusammenhang mit dem kostenlosen bzw. verpflichtenden Besuch der 5-Jährigen anfallen, verwendet werden müssen. Somit können diese Mittel beispielsweise auch für die Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder mit Behinderung oder für einen intensiveren Betreuungsschlüssel eingesetzt werden. Ziel von Frau Staatssekretärin Marek ist die Integration der Kinder mit Behinderung auf allen Ebenen so auch im Kindergarten, weshalb die Verpflichtung auch für alle 5-jährigen Kinder gilt, jedoch mit der Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung. 
Gezeichnet Maryrose Sutterlüty, Kabinett der Staatssekretärin Christine Marek.

Anmerkung der Red.: Positiv zu erwähnen ist das klare Bekenntnis zu einem verpflichtenden Kindergarten für alle 5-Jährigen, so auch für die Kinder mit Behinderung. Es fehlt jedoch nach wie vor eine Begründung oder zumindest der Versuch einer Rechtfertigung, warum sowohl durch die Vorgangsweise, als auch die Formulierung der entsprechenden 15a-Vereinbarung die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verletzt wurde - was auch der Monitoringausschuss bestätigt hat. Auch vom versprochenen Arbeitskreis ist keine Rede mehr... (ral)

Impressum: Österreichischer Blinden- und Sehbehindertenverband (ÖBSV); PR-Referent Mag. Raimund Lunzer; 1140 Wien, Hägelingasse 3/II; Tel.: 01/9827584-203; Fax-DW: 204; Mobil: Tel. 0664/1401177;

E-Mail: pr@blindenverband.at; Internet: www.blindenverband.at, www.derdurchblick.at; ZVR-Zahl: 903235877.
IMPRESSUM UND HINWEISE
Plattform EduCare 
Postadresse: 
        Krausegasse 7a/10 
        1110 Wien 
        ÖSTERREICH 

Telefon: +43 (664) 73592265
Faxnummer: +43 (1) 7485469 
Skype: Informationsdienst@Plattform-EduCare.org


 
E-Mail: Informationsdienst:  

Schicken Sie uns Meldungen, die Sie anderen Mitgliedern zugänglich machen wollen

Verwenden Sie hiefür die E-Mail-Adresse: Informationsdienstl@Plattform-EduCare.org 

Schreiben Sie uns Informationen, die Sie hier nicht finden, die aber für die Arbeit der Plattform EduCare wichtig sein könnten
Wir verarbeiten sie streng vertraulich: Informationspool@Plattform-EduCare.org 

Änderungen zu diesem kostenlosen Service 
Bitte schreiben Sie eine Mail mit Ihrem Namen und Ihrer bisherigen E-Mail-Adresse, die in unserem Verteiler vorgemerkt ist, und Ihrem Änderungswunsch (zum Beispiel: neue E-Mail-Adresse). 

Abmeldung von diesem kostenlosen Service 
Bitte schreiben Sie eine Mail mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse, die in unserem Verteiler vorgemerkt ist.

Anregungen zu Stellungnahmen 

Sollten Sie der Meinung sein, die Plattform EduCare sollte zu einem bestimmten Thema Stellung beziehen, schreiben Sie bitte Ihre diesbezüglichen Anregungen in einer Mail an uns – danke! 

Mitteilung von Adressen, die unseren kostenlosen „Informationsdienst“ erhalten sollen

Sie möchten anderen Teilnehmern dieses kostenlosen Services eine Information zukommen lassen: bitte schreiben Sie eine Mail mit den entsprechenden Angaben.
